
 

 

 Vorlage Nr.  3161.6  

Laufnummer 16478  

Kantonsratsbeschluss  

betreffend Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-

Epidemie (Covid-19-Härtefälle)  

 

Antrag der FDP-Fraktion zur 2. Lesung 

vom 2. Dezember 2020 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gemäss § 73 der Geschäftsordnung des Kantonsrats stellt die FDP-Fraktion zur 2. Lesung der 

Vorlage Nr. 3161, Kantonsratsbeschluss betreffend Härtefallmassnahmen für Unternehmen in 

Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Härtefälle) den folgenden Antrag: 

 

Antrag auf hinzufügen des Paragrafen 2: 

 

Paragraf 2 

Absatz 1 

Für die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, bei welchen der Jahresumsatz zwischen 

60 % und 80 % des mehrjährigen Durchschnitts liegen und aufgrund der Natur ihrer wirtschaftli-

chen Tätigkeit auch von den Folgen von Covid-19 besonders betroffen sind, stehen rückzahl-

bare Darlehen und für die Gewährleistung von nicht rückzahlbaren Beiträgen (à fonds perdu) 

von insgesamt 10 Millionen Franken zur Verfügung. Beiträge können auch für Unternehmen mit 

einem Umsatz von unter 100 000 Franken gesprochen werden. Dieser Beitrag kann bei Be-

gründung vom Regierungsrat um 2 Millionen Franken auf gesamthaft 12 Millionen Franken er-

höht werden. 

 

Absatz 2  

Der Regierungsrat regelt das Nähere analog den Bestimmungen der Beiträge in Paragraf 1.  

 

 

Begründung 

 

Unter anderem bewegen die FDP-Fraktion folgende Punkte zu diesem Antrag: 

 

• Innovative Unternehmen könnten dank grossen Aufwendungen einen grösseren Umsatz-

einbruch abwenden und den Schaden auf unter 40 % begrenzen, aber dennoch eine ein-

schneidende Einbusse von z. B. 30 % erleiden. Aufgrund der getätigten Aufwände für die 

Innovationen ist der Einbruch auf Gewinnebene grösser. Infolge des Umsatzeinbruchs 

von weniger als 40 % klassifiziert sich das Unternehmen nicht für das vorgesehene Pro-

gramm. Wenn das Unternehmen jedoch die Aktivitäten eingestellt hätte, wäre der  Um-

satzeinbruch grösser und könnte als Härtefall klassifiziert werden. Innovative Unterneh-

men könnten so unter Umständen schlechter gestellt werden und für Ihre Flexibilität und 

Innovation bestraft werden. 

 

• Zusätzlich dazu könnten alle Unternehmen, die einen begründeten Bedarf nachweisen 

können, von den Massnahmen profitieren, unabhängig von der Umsatzhöhe.  
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